
Reservationsgebühr: Wird bei Globotrek eine Landlei-
stung unter CHF 600.– gebucht, wird eine Reservations-
gebühr von CHF 30.– pro Auftrag erhoben.

6. Annullationsbedingungen
6.1 Annullation durch den Kunden
Eine Annullation muss schriftlich und eingeschrieben 
erfolgen. Bis 80 Tage vor Abreise aus der Schweiz beträgt 
die Annullationsgebühr CHF 200.– pro Person. Bei kurz-
fristigeren Annullierungen gelten folgende Gebühren in 
Prozent vom Pauschalpreis (Minimum CHF 200.– pro 
Person):
79–40 Tage vor Abreise	 15%
39–20 Tage vor Abreise	 40%
19–05 Tage vor Abreise	 75%
04–00 Tage vor Abreise	 100%
Als Stichtag gilt jeweils das Eingangsdatum der schrift-
lichen Annullation. Fällt das Eintreffen der Annullation 
auf einen Samstag, Sonn- oder Feiertag, ist der nächste 
Arbeitstag massgebend.

6.2 Annullation durch Globotrek
Es steht im Ermessen von Globotrek, Reisen infolge 
ungenügender Beteiligung, Streiks, Unruhen, höherer 
Gewalt oder Widerrufen der Bewilligungen von Re-
gierungsstellen nicht durchzuführen. In diesem Falle 
wird dem Kunden der einbezahlte Betrag vollumfäng-
lich zurückerstattet. Ein weiterer Anspruch gegenüber 
Globotrek besteht nicht.

6.3 Vorzeitige Rückreise
Sollte der Kunde die Reise aus einem nicht von der 
Rückreiseversicherung gedeckten Grund vorzeitig ab-
brechen, erfolgt eine Rückerstattung für nicht bezogene 
Leistungen nur in dem Umfang, als diese Leistungen 
auch Globotrek nicht in Rechnung gestellt bzw. rück-
vergütet werden. Die zusätzlichen Reisekosten gehen zu 
Lasten des Kunden. 
In dringenden Fällen (z. B. eigene Erkrankung oder Tod 
einer nahestehenden Person) wird Ihnen die Schweizer-
Reiseleitung oder der lokale Leistungsträger soweit als 
möglich bei der Organisation der vorzeitigen Rückreise 
behilflich sein. 
Bei Fällen, die von der Rückreiseversicherung übernom-
men werden, müssen alle für Rückerstattungen oder 
Versicherungsleistungen massgeblichen Unterlagen bis 
spätestens 14 Tage nach Reiseabschluss schriftlich bei 
Globotrek Bern oder bei der Versicherung eintreffen.

7. Kleingruppen
Für die Durchführung einer Reise brauchen wir die im 
Reiseprogramm angegebene Minimum-Teilnehmer-
zahl. In Fällen, wo sich weniger Personen angemeldet  
haben, wird ein selbstkostendeckender Kleingruppen-
zuschlag erhoben.

8. Versicherungen
Im Pauschalpreis sind keinerlei Versicherungen einge-
schlossen. Wir bitten den Kunden zu überprüfen, ob er 
bereits genügende Annullations-, Rückreise-, Kranken-, 
Unfall- oder sonstige Versicherungen hat.
Wir empfehlen allen Teilnehmern dringend, eine Annulla
tionskosten- und SOS-Rückreiseversicherung abzu-
schliessen. Dabei sind wir gerne behilflich. Der Kunde 
ist für den Abschluss dieser Versicherung selbst ver-
antwortlich.

9. Pass, Visa, Impfungen
Globotrek ist für die fristgerechte Einholung der Visa bei 
begleiteten Gruppenreisen ab der Schweiz besorgt.
Für Globotrek-Reisen auf Baukasten-Basis und bei  
Reisen ohne Schweizer-Reiseleitung ab/bis Schweiz ist 
der Kunde für die Einholung seiner Visa zuständig. 
Für die Einhaltung der Impf- und Passvorschriften ist 
der Kunde in jedem Fall selbst verantwortlich. Angaben 
zu diesen Punkten sind in der Broschüre auf Seite 160 
zu finden. Nach Eingang der Anmeldung bei Globotrek 
erhält der Kunde nochmals die nötigen und aktuellen 
Angaben zu Pass- und Visavorschriften. Betreffend 
Impfungen soll der Kunde 4–6 Wochen vor Abreise den 
Haus- oder Tropenarzt kontaktieren. 

10. Haftung
10.1 Allgemein
Globotrek vergütet den Ausfall vereinbarter Leistungen 
oder die zusätzlich entstandenen Kosten, soweit es der 
Schweizer- oder der lokalen Reiseleitung nicht möglich 
war, vor Ort eine gleichwertige Ersatzleistung anzubie-
ten und auch kein eigenes Verschulden des Kunden 
vorliegt. Unsere Haftung ist jedoch auf insgesamt den 
doppelten Preis der Pauschalreise beschränkt und er-
fasst nur den unmittelbaren Schaden.

10.2 Haftungsausschluss
Globotrek haftet dem Kunden gegenüber nicht, wenn 
die Nichterfüllung oder die nicht gehörige Erfüllung des 
Vertrages zurückzuführen ist:
–	 auf Versäumnisse des Kunden;
–	 auf unvorhersehbare oder nicht abwendbare Ver-

säumnisse eines Dritten, der an der Erbringung der 
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ALLGEMEINE HINWEISE UND BEDINGUNGEN

1. Vertrag
1.1 Anmeldung
Durch die schriftliche Anmeldung kommt zwischen 
dem Kunden und Globotrek (Firma Globotrek & Back-
ground Tours AG) ein Vertrag zustande. Wir empfeh-
len, die nachfolgenden Vertragsbedingungen sorgfältig 
durchzulesen. Eine möglichst frühzeitige Anmeldung ist 
von Vorteil, da die Teilnehmerzahl auf allen Reisen be-
schränkt ist. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, sich 
provisorisch vormerken zu lassen. Die Anmeldung gilt als 
definitiv, sobald wir den unterschriebenen Anmeldetalon 
erhalten haben.

1.2 Vertragspartei
Auf folgenden Dienstleistungen finden diese Allgemeinen 
Hinweise und Bedingungen keine Anwendung: Bei allen 
von Globotrek vermittelten Nur-Flug-Buchungen (ins-
besondere z. B. APEX/PEX-Flugscheine) sowie anderen 
Arrangements gelten die Vertrags- und Transportbedin-
gungen der verantwortlichen Fluggesellschaften bzw. der 
jeweiligen Veranstalter. Im weiteren bei allen Reisen, die 
von einem anderen Veranstalter organisiert und durchge-
führt werden. Dies sind die Reisen Nepal/Tibet: Ski-Expe-
dition Shisha Pangma (8013 Meter) und Kirgistan/China: 
Muztagh Ata (7546 Meter) – «Vater der Eisberge» von 
AMICAL alpin, Bühlertal (DE); Transsib: Die längste Bahn-
strecke der Welt von Globotrain, Bern; Libyen: Kameltrek-
king im Akakus-Massiv und Ägypten: Kameltrekking in 
der Weissen Wüste von Desert-Team, Bern; Kreuzfahrten 
in die Antarktis und Rund um Spitzbergen von Oceanwide 
Expeditions, Vlissingen (NL).
Für die Reisen Arktis: Abenteuer Nordpol – eine Expedi-
tion mit Thomas Ulrich; Argentinien/Chile: Patagonisches 
Inlandeis – eine Expedition mit Thomas Ulrich und Russ-
land: Winterexpedition in Sibirien gelten separate Bedin-
gungen von Globotrek, welche Sie bei Interesse und mit 
der Buchungsbestätigung erhalten.
 
2. Zahlungsbedingungen
Nach Eingang der Anmeldung erhält der Kunde unse-
re Bestätigung, die zugleich als Rechnung gilt. Die An
zahlung beträgt CHF 500.– pro Person, zahlbar innert  
10 Tagen. Bei Arktis- und Antarktis-Reisen beträgt die 
Anzahlung 10% vom Arrangementpreis. Der Restbetrag 
ist spätestens 30 Tage vor Abreise fällig. 

3. Preisänderungen
In folgenden Ausnahmefällen ist es möglich, dass Glo-
botrek die in der Broschüre aufgeführten Preise erhöhen 
muss:
–	 Tarifänderungen der Transportunternehmen  

(z.B. Treibstoffzuschläge)
–	 neu eingeführte staatliche Abgaben oder  

Gebühren (z. B. erhöhte Flughafentaxen, Versiche
rungsgebühren, erhöhte Nationalparkgebühren)

–	 staatlich verfügte Preiserhöhungen  
(Mehrwertsteuer usw.)

–	 Wechselkursänderungen
–	 Kleingruppenzuschlag, sofern die ausgeschriebene 

Minimum-Teilnehmerzahl nicht erreicht wird

Globotrek wird Preiserhöhungen infolge der oben 
erwähnten Gründe spätestens 21 Tage vor dem Reise-
datum bekannt geben. Beträgt die Preiserhöhung mehr 
als 10% des ausgeschriebenen Pauschalpreises, hat der 
Kunde das Recht, innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt 
der entsprechenden Mitteilung kostenlos vom Vertrag 
zurückzutreten.

4. Einzelzimmer/Einzelzelt
Es ist auf fast allen Reisen möglich, eine Einzelzimmer
buchung vorzunehmen, es können aber keine Einzelzim-
mer garantiert werden, da in vielen Hotels Einzelzimmer 
nur in beschränkter Auswahl zur Verfügung stehen. 
Ebenso besteht durch eine Einzelzimmerbuchung kein 
Anspruch auf ein Einzelzelt. Alleinreisende Kunden, die 
eine Doppelzimmerbuchung vornehmen und für die kein 
Zimmerpartner gefunden wird, müssen den Einzelzim-
merzuschlag entrichten.

5. Spezielle Gebühren
Gruppenreisen: Für individuelle Hin- oder Rückflüge  
verrechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von CHF 50.–  
pro Person. Für die meisten ausgeschriebenen Reise-
daten verfügen wir über vorreservierte Flugplätze. Bei 
Buchung einer individuellen Verlängerung müssen wir 
eine neue Reservation vornehmen, wobei eine Preis
änderung vorbehalten bleibt. Eine frühzeitige Reserva-
tion ist empfehlenswert!
Muss ein Visum separat eingeholt werden (nicht zu-
sammen mit der Gruppe), werden zusätzlich die effek
tiven Versandkosten sowie ein Zuschlag von CHF 40.–  
pro Auftrag verrechnet.
Umbuchungsspesen: CHF 50.– pro Auftrag.
Baukastenreisen: Für kurzfristige Anmeldungen 
(weniger als 2 Wochen vor Abreise aus der Schweiz) 
wird ein Expresszuschlag von CHF 50.– pro Auftrag 
erhoben. Umbuchungsspesen: CHF 50.– pro Auftrag. 
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Wir stehen persönlich hinter jeder Reise. Während jahre- und mona-
telangen privaten Reisen haben wir uns intensiv mit fremden Län-
dern und Kulturen befasst. Irgendwie hatten wir alle das Glück, unser 
Hobby zum Beruf machen zu können. Die langjährige Erfahrung in 
der Reisebranche können wir nun bei der Organisation und Durch-
führung der Globotrek-Reisen fortlaufend einfliessen lassen. Doch 
es zieht uns auch immer wieder hinaus in die weite Welt, sei es für 
eine Rekognoszierung, eine Reiseleitung oder eine private Reise 
– das Reisen ist ein Teil von uns.

Das Team

Markus Siegfried

Margrit Marmet

Cristina Schelbert

Bereiste Länder:
Nepal, Pakistan, Indien, Bhutan, China,

Indonesien, Türkei, Russland, Kamtschatka,
Mongolei, Marokko, Uganda, Kanada

Bereiste Länder:
Tibet, Nepal, Indien, Sri Lanka, China,
Indonesien, Russland, Mongolei, 
Marokko, Tanzania (Kilimanjaro), 
Kanada, Peru

Bereiste Länder:
Nepal, Indien, Russland,

Tanzania (Kilimanjaro), Kanada, 
Peru, Bolivien, Argentinien, Chile

Bereiste Länder:
Indien, Ägypten, Äthiopien,
Tanzania (Kilimanjaro), Ecuador,
Galapagos, Brasilien, Peru, 
Argentinien, Chile

Bereiste Länder:
Nepal, Pakistan, Indien, Bhutan, China,
Sri Lanka, Indonesien, Türkei, Russland, 
Zentralasien, Seidenstrasse, Mongolei,
Jordanien, Jemen, Ägypten, Marokko,
Kenya, Brasilien

Reto Schläpfer

Bettina Lendi

Bereiste Länder:
Tibet, Nepal, Indien,

Ägypten, Tanzania (Kilimanjaro)

Nina Tschanz

vertraglich vereinbarten Leistungen nicht beteiligt ist;
–	 auf höhere Gewalt oder auf ein Ereignis, welches Glo

botrek oder ein Dienstleistungsträger trotz aller ge
botenen Sorgfalt nicht vorhersehen oder abwenden 
konnte.

Globotrek haftet somit nicht für Änderungen im Reise-
programm, die auf Streik, Unruhen, Witterungsverhält-
nisse, behördliche Massnahmen, Verspätungen von 
Dritten usw. zurückzuführen sind.
Für Programmänderungen infolge Flugplanänderungen 
wird keine Haftung übernommen.

10.3 Personenschäden
Globotrek übernimmt die Haftung bei unmittelbaren 
Personenschäden (Tod, Körperverletzung), die aus der 
Nichterfüllung oder der nicht gehörigen Erfüllung des 
Vertrages entstehen resp. von Globotrek oder einem 
von Globotrek beauftragten Unternehmen (Hotels usw.) 
schuldhaft verursacht wurden, unter der Voraussetzung, 
dass die Schadenersatzansprüche vom Geschädigten an 
Globotrek abgetreten werden.
In Haftungsfällen, die im Zusammenhang mit Flugtrans-
porten oder bei der Benützung anderer Transportunter-
nehmen (Eisenbahn-, Schiffs-, Busunternehmen usw.) 
eintreten, sind die Entschädigungsansprüche der Hö-
he nach auf die Summen beschränkt, die sich aus den  
anwendbaren internationalen Abkommen oder natio-
nalen Gesetzen ergeben.

10.4 Lokale Veranstaltungen
Bei Buchungen von Aktivitäten und Ausflügen am Reise
ziel, die nicht durch Globotrek getätigt werden, kann 
Globotrek keine Haftung übernehmen.

11. Sicherstellung
Wir garantieren Ihnen durch unsere Mitgliedschaft im 
Garantiefonds der Schweizer Reisebranche die Sicher-
stellung Ihrer im Zusammenhang mit Ihrer Buchung 
einbezahlten Beträge.

12. Beanstandungen
Sollte der Kunde Anlass zu Beanstandungen haben, 
sind diese unverzüglich an Ort und Stelle der Schwei-
zer-Reiseleitung oder der lokalen Reiseleitung bekannt 
zu geben. Sollte keine Abhilfe möglich sein, muss der 
Kunde bei der Reiseleitung eine Bestätigung einholen, 
dass er reklamiert hat und warum. Diese ist verpflichtet, 
den Sachverhalt und die Beschwerde schriftlich fest-
zuhalten.
Die Beanstandungen und die Bestätigung der Globo
trek-Reiseleitung oder der lokalen Reiseleitung muss 
Globotrek in Bern innerhalb von 30 Tagen nach der ver-
einbarten Rückkehr schriftlich unterbreitet werden.

13. Programmänderungen
Globotrek behält sich auch im Interesse des Kunden 
vor, Programme oder einzelne vereinbarte Leistungen 
(z.B. Unterkunft, Transportart, Transportmittel-Typ, Flug
gesellschaften, Aktivitäten) zu ändern, wenn unvorher-
gesehene Umstände es erfordern. Insbesondere haftet 
Globotrek nicht für Änderungen im Reiseprogramm, die 
auf höhere Gewalt, behördliche Massnahmen, Streiks, 
Witterungsverhältnisse oder Verspätung von Dritten, 
für die Globotrek nicht einzustehen hat, zurückzufüh-
ren sind. Globotrek bemüht sich jedoch, gleichwertige 
Ersatzleistungen zu erbringen.

14. Rückbestätigung von Flugscheinen
Bei individuellen Reisen und Reisen ohne Schweizer-
Reiseleitung ab/bis Schweiz ist der Kunde für die Rück-
bestätigung des Weiter- und Rückfluges verantwortlich. 
Die notwendigen Angaben entnehmen Sie bitte den 
Reiseunterlagen. Versäumte Rückbestätigungen können 
zum Verlust des Transportanspruches führen, allfällige 
Mehrkosten gehen zu Lasten des Kunden.

15. Trinkgelder
Die Trinkgelder für die lokalen Führer, Fahrer, Träger usw. 
sind im Reisepreis nicht eingeschlossen.

16. Ombudsman
Vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung sollte der 
Kunde an den unabhängigen Ombudsman für das Rei
segewerbe gelangen. Der Ombudsman ist bestrebt, bei  
jeder Art von Problemen zwischen dem Kunden und Glo-
botrek oder dem Reisebüro, bei dem die Reise gebucht 
wurde, eine faire und ausgewogene Einigung zu erzielen.
Die Adresse vom Ombudsman lautet:
Ombudsman der Schweizer Reisebranche, Postfach, 
4601 Olten, Mo–Mi 10.00–16.00 Uhr Telefon 062 212 66 
60, info@ombudsman-touristik.ch

17. Gerichtsstand
Im Verhältnis zwischen dem Kunden und Globotrek ist 
ausschliesslich Schweizerisches Recht anwendbar. 
Klagen gegen die Globotrek & Background Tours AG 
können nur an deren Firmensitz in Bern angebracht 
werden.

Leichtes Trekking
Geringe körperliche Anforderungen, durchschnittliche Kondition. Sie 
bewegen sich vorwiegend in leichtem Gelände.

Mittelschweres Trekking
Grössere körperliche Anforderungen, durchschnittliche bis gute 
Kondition. Zum Teil steile Auf- und Abstiege.

Anspruchsvolles Trekking
Sehr gute körperliche Verfassung, häufig steiniges und alpines Ge-
lände. Grössere Auf- und Abstiege auf teils unwegsamen Trekking-
routen. Trittsicherheit ist wichtig. Eine Reise kann auch durch sehr 
kalte oder heisse Temperaturen anspruchsvoll werden.

Sehr anspruchsvolles Trekking
Sehr hohe körperliche Anforderungen, sehr gute Kondition. Teilweise 
Hochtouren in Fels und Eis. Gute Trittsicherheit ist ein Muss. Erfah-
rung mit Steigeisen ist oft erforderlich.

Anspruchsvolle Expedition
Nur für erfahrene Bergsteiger mit Einsatzbereitschaft geeignet. 
Expeditionsmaterial muss ab einer gewissen Höhe durch die Teil-
nehmer transportiert werden. Von den Skifahrern wird sicheres 
Stemmschwingen in allen Schneearten erwartet, von den Schnee-
schuhgehern Erfahrung mit Schneeschuhen im Gebirge. Erfahrung 
in der Spaltenbergung ist erforderlich.

Anspruchsvolle Expedition im Achttausender-Bereich
Anforderungen des Schwierigkeitsgrades 5 und zusätzlich: Fels-
durchsetzte Firn- oder Schneehänge mit einer Hangneigung von 
ca. 40 Grad erfordern sehr sicheres Gehen auf Steigeisen ohne Seil-
sicherung. Abseilerfahrung ist unerlässlich.

Touren im Alpenraum 
Das Programm umfasst von Ausbildungen über einfache bis an-
spruchsvollere, mehrtägige Touren mit Steigeisen, Schneeschuhen 
oder Tourenskis alles. Die jeweiligen Anforderungen sind bei den 
einzelnen Angeboten aufgeführt.
 
Kameltrekking
Trekking mit Packkamelen oder mit eigenem Reitkamel (siehe Hin-
weise der entsprechenden Reise). Kamelreiten ist nicht schwierig. 
Unter Anleitung fühlen Sie sich schnell wohl auf den Reittieren. Es 
ist auch möglich, einen Teil der Strecke zu Fuss zu gehen.

Pferdetrekking
Während einigen Tagen der Reise sind Sie auf dem Pferd unter-
wegs. Je nach Reise kann auch ein Teil der Strecke mit dem Fahr-
zeug zurück gelegt werden, bei einer Reise ist das Pferd das einzige 
mögliche Fortbewegungsmittel. Reitkenntnisse sind nur bei den  
anspruchsvollen Reittrekkings erforderlich.

Kreuzfahrt
Die Kreuzfahrten finden auf Expeditionsschiffen statt, die maximal 50 
Passagiere fassen. Es handelt sich um Schiffe der einfachen Mittel-
klasse, Luxus darf keiner erwartet werden. Gegen Seekrankheit gibt 
es gute Vorbeugemittel. Beim Ein- und Aussteigen in die Zodiacs 
(Schlauchboote) ist gute Beweglichkeit erforderlich.

Rundreise
In den meisten Fällen ist die Gruppe mit einem Privatfahrzeug un-
terwegs (Bus, Minibus, Jeep). Während der Reise werden zahlreiche 
Besichtigungen und Ausflüge zu Fuss unternommen. Fotostopps 
werden unterwegs nach Wünschen der Teilnehmer eingelegt. Aus-
dauer für lange Überlandfahrten ist zum Teil wichtig.

Bahnreise
Die Reise findet zum grössten Teil im Zug statt. Sie reisen zusammen 
mit den Einheimischen und nicht im reservierten Sonderzug. Dies 
erfordert Flexibilität und Toleranz.

We care
Mit diesem Signet möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, 
dass sich Globotrek für das Hilfswerk Helvetas engagiert. Sie haben 
auf diesen Reisen Gelegenheit, moderne Entwicklungsprojekte aus 
erster Hand kennen zu lernen.

Hinweise
Die Bewertung und den Schwierigkeitsgrad jeder Tour finden Sie in 
der Einleitung jeder Reiseausschreibung und detaillierter unter den 
dazugehörigen Anforderungen und Hinweisen.

Für eine gute Fitness empfehlen wir, sich mit Bergwandern, Joggen 
oder Radfahren gezielt auf die Reise vorzubereiten. Je nach Wetter-
verhältnissen können einzelne Trekkingetappen länger ausfallen als 
im Programm ausgeschrieben.

Reisen in grosse Höhen
Besonders hinweisen möchten wir auf Reisen in grosse Höhen. Bei 
allen Touren ist der Reiseverlauf so gestaltet, dass eine genügende 
Akklimatisationszeit eingerechnet ist. Nicht jeder Körper reagiert 
jedoch gleich auf grosse Höhen, ein Unwohlsein kann bei solchen 
Reisen nie ausgeschlossen werden. Reisen in grosse Höhen sollten 
in jedem Fall nur mit einem gesunden Herz und einem stabilen Kreis-
lauf unternommen werden.
Beachten Sie die Angaben über die maximale Höhe in Metern pro 
Reiseausschreibung im Kasten Anforderungen und Hinweise. Bei 
Reisen, wo dieser Höhenhinweis fehlt, bewegen wir uns in tiefen 
Lagen, wo die Höhe nicht von Bedeutung ist.
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